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PREISBLATT INKL. PREISANDERUNGSKLAUSEL'
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Stadtwerke Boblingen

Die Preisbestandteile des Fernwarmetarifs werden jedes Jahr zum o1. Januar anhand von Preisformeln

neu berechnet und gelten anschliefend fiir ein Jahr.

Das flir die Warmelieferung zu zahlende Entgelt setzt sich aus einer Grundpreispauschale — fiir eine

bereitzustellende Warmeleistung bis 20 kW — sowie einem Leistungspreis — fiir die bereitzustellende

Wadrmeleistung fiir jedes weitere angefangene kW > 20 kW (verbrauchsunabhéngige Preise fiir die Er-

richtung, Vorhaltung und Wartung der Anlagen zur Warmeerzeugung), einem Arbeitspreis (ver-

brauchsabhangiger Preis fiir die gelieferte Warme) und einem Emissionspreis fiir Mehrkosten des na-

tionalen Emissionshandels (verbrauchsabhdngiger Preis fiir CO2-Emissionen) zusammen.

Die Hohe des Warmeentgeltes zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses ergibt sich aus Ziffer I.

I. Die Preise fiir die Wiarmelieferung (Ziffer 9 bei Warmeliefervertrige die bis zum 31.12.2023
geschlossen wurden; Ziffer 14 bei spiter geschlossenen Vertrigen) betragen auf Grundlage der

Ziffer IV Preisinderungsregelung zum 01.01.2026:

netto

brutto?

Verbrauchsunabhdngige Grundpreis- 263,21 EUR/Jahr
pauschale fiir die bereitzustellende
Wadrmeleistung fiir die ersten 20 kW

313,22 EUR/Jahr

Verbrauchsunabhdngiger Leistungs- 33,69 EUR/kW/Jahr
preis fuir die bereitzustellende War-

meleistung fiir jede weitere kW > 20

kW

40,09 EUR/kW/Jahr

Verbrauchsabhéngiger Arbeitspreis fiir =~ 108,90 EUR/MWh
die gelieferten Warmemengen

129,59 EUR/MWh

Verbrauchsabhdngiger Emissionspreis 2,925 EUR/MWh
fiir die gelieferten Warmemengen

3,481 EUR/MWh

Verbrauchsabhdngiger Gasspeicher- entfallt
umlagepreis fiir die gelieferten War-
memengen

Tabelle 1: Preise fiir die Warmelieferung

entfallt

" Der Tarif Schénbuch | Warme Regio wurde zum 01.01.2024 vertraglich vereinbart bzw. im Amtsblatt der GroRen Kreisstadt Béblingen vom
17.11.2023 6ffentlich bekanntgegeben. Die angepasste Arbeitspreisénderungsklausel, die erstmals zum 01.01.2026 Anwendung findet, wurde

am 25.07.2025 im Amtsblatt der Groen Kreisstadt Boblingen verdffentlich.
2inkl. der jeweils giiltige Umsatzsteuer.
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Die Grundpreispauschale und der Leistungspreis sind unabhdngig vom Warmebezug oder der Einstel-
lung der Warmelieferung wegen Nichtzahlung gemal §33 Abs.2 AVBFernwdrmeV zu zahlen.

In den vorstehenden genannten Bruttobetrdgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten
Hohe enthalten. Andert sich dieser Steuersatz, andert sich der Bruttopreis entsprechend.

Il. Vertragsabgabe (Konzessionsabgabe)

Der Arbeitspreis nach Ziffer | erhoht sich um die Vertragsabgabe, die fiir jeden Kunden — mit und
ohne schriftlichen Warmeversorgungs- und Anschlussvertrag — an die Stadt Boblingen abgefiihrt wird,
und zwar in der jeweils geltenden Hohe. Andert sich die Vertragsabgabe, wird dies von der Stadt Bob-

lingen im Amtsblatt bekanntgegeben.

I1l. Kostenpauschalen

Fiir die nachstehenden Leistungen von SWBB werden dem Kunden die nachfolgend aufgefiihrten Pau-

schalen in Rechnung gestellt:

netto brutto
Mahnkosten fiir erstes Mahnschreiben kostenfrei
Mahnkosten pro weitere Mahnschreiben 1,50 € Unterliegt nicht der
Umsatzsteuer

Nachinkasso bzw. DirektinkassomalRnahme

Gemal (Inkasso-) Dienstleister

Bearbeitung einer Riicklastschrift

gemall Geldinstitut

Fiir jede vom Kunden uber die Jahresrechnung 8,40 € 10,00 €
hinaus zusatzlich gewiinschte weitere Rechnung

inkl. Versand pro Rechnung

Sperrkostenpauschale (Unterbrechung der An- 90,00 € 107,10 €
schlussnutzung)

Wiederherstellung der Versorgung innerhalb der 90,00 € 107,10 €
Geschéftszeiten (Wiederaufnahme der Anschluss-

nutzung)

Wiederherstellung der Versorgung auBBerhalb der 162,00 € 192,78 €
Geschaftszeiten (Wiederaufnahme der Anschluss-

nutzung)

Kosten fiir die Leistungsreduzierung der An- 140,00 € 166,60 €

schlussleistung gemal §3 AVBFernwarmeV
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netto brutto

Veranderungen des Hausanschlusses (z.B. Anpas-
sung Warmeleistung) auf Veranlassung des Kun-
den gemaR §10 (5) Nr. 2 AVBFernwarmeV

Auf Basis eines individuellen Angebotes

Hausanschlusskosten bei bis zu 20 kW? 18.000 € 21.420 €
Hauanschlusskosten bei bis zu 50 kW? 22.500 € 26.775 €
Mehrkosten Leitungslange in €/m (iiber 10 m 700 €/m 833 €/m

Hausanschlussleitung)

Hausanschlusskosten > 5o kW

Auf Basis eines individuellen Angebotes

Baukostenzuschuss (bei wesentlicher Erweiterung

der Warmeleistung/Anschlusswert) gemal §9 (3)
AVBFernwarmeV

Tabelle 2: Kostenpauschalen

250,00 €/kW 297,50 €

3 Zuleitung bis auf das Privatgrundstiick, davon bis 10 m Rohrleitungsbau auf Privatgrundstiick, Hauseinfiihrung und Tiefbau,
ohne Beriicksichtigung von Férderungen (soweit diese gewdhrt werden kdnnen).

In den vorstehenden genannten Bruttobetrdgen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten
Hohe (derzeit 19%) enthalten. Wenn kein Bruttobetrag genannt ist, besteht aktuell keine Umsatzsteu-

erpflicht.

Dem Kunden ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden iiberhaupt nicht oder wesentlich niedriger

als die Kostenpauschalen entstanden sind.

IV. Preisanderungsregelung

1. Der Preis fiir die gelieferte Warme ist veranderlich. Etwaige Anderungen der Preise ohne Umsatz-
steuer (netto) in Ziffer | ergeben sich nach Mallgabe der nachfolgenden Regelungen:

sich nach folgenden Formeln:

GP = GP, X ( 0,45 X Li+ 0,10 X I—/ + 0,45) [€/a]

Die gednderte Grundpreispauschale (netto) bzw. der gednderte Leistungspreis (netto) berechnen

LP = LP, X ( 0,45 X Li+ 0,10 X I—/ + 0,45) [€/kW/a]

In diesen Formeln bedeuten:

GP = neue Grundpreispauschale.

GP, = Basis-Grundpreispauschale in Hohe von 250 EUR.
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LP = neuer Leistungspreis.
LP, = Basis-Leistungspreis in Hohe von 32 EUR/KW.
L= der vom Statistischen Bundesamt veroffentlichte, vierteljahrliche bzw. monatliche In-

dex der Tarifverdienste, Wochenarbeitszeit:

Deutschland, Quartale, Wirtschaftszweige, Index der tariflichen Monatsverdienste
ohne Sonderzahlungen, WZo8-D Energieversorgung (2020 = 100), abrufbar unter:
www-genesis.destatis.de, 62221-0002 (Quartalswerte) / 62231-0o001 (Monatswerte),
WZ2008 (ausgewahlte Positionen)

Lo = 105,38 (arithmetischer Mittelwert aus den Quartalen Qg 2022 bis Q3 2023, auf Basis der
monatlichen Werte fiir Q3 2023)

I = der vom Statistischen Bundesamt veroffentlichte Erzeugerpreisindex gewerblicher
Produkte: Deutschland, Monate, Giiterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-Stel-
ler/Sonderpositionen), GP-Xo08, Erzeugnisse der Investitionsgiiterproduzenten (2021
=100), abrufbar unter: www.genesis.destatis.de, Code 61241-0004, GP2019 (Sonderpo-
sitionen): Gewerbliche Produkte.

lo = 111,99 (arithmetischer Mittelwert aus den 12 Monatswerten Oktober des Jahres 2022 bis
September des Jahres 2023).

3. Der gednderte Arbeitspreis (netto) berechnet sich nach folgender Formel:

AP = AP, X (0,80 X (0,30 X %+ 0,05 X — + 0,30 X Li + 0,10 X Ii + 0,25) + 0,20 X Mﬂ)

o

=
So
[EUR/MWHh]

In dieser Formel bedeuten:

AP = neuer Arbeitspreis
AP, = Basis-Arbeitspreis in Hohe von 110,80 EUR/MWh (Netto)
EG = der vom Statistischen Bundesamt verdffentlichte Index der Erzeugerpreise gewerbli-

cher Produkte, Deutschland, Monate, Giiterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-
Steller/ Sonderpositionen), Erdgas, bei Abgabe an Wiederverkdufer (GP19-352227), (2021
=100), abrufbar unter www-genesis.destatis.de, Code 61241-0004, GP2019 (6-Steller)

EG, = 221,1 (Stand Juli 2023)

S= der vom Statistischen Bundesamt verdffentlichte Index der Erzeugerpreise gewerbli-
cher Produkte, Deutschland, Monate, Giiterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-Stel-
ler/ Sonderpositionen elektrischer Strom (GP19-35111), (2021 = 100), abrufbar unter
www-genesis.destatis.de, Code 61241-0004, GP2019 (5-Steller)
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So = 175,98 (Mittelwert aus den 12 Monatswerten Oktober des Jahres 2022 bis September
des Jahres 2023)

L= der vom Statistischen Bundesamt veroffentlichte, vierteljahrliche bzw. monatliche In-
dex der Tarifverdienste, Wochenarbeitszeit:
Deutschland, Quartale, Wirtschaftszweige, Index der tariflichen Monatsverdienste
ohne Sonderzahlungen, WZo8-D Energieversorgung (2020 = 100), abrufbar unter:
www-genesis.destatis.de, 62221-0002 (Quartalswerte) / 62231-0o001 (Monatswerte),
WZ2008 (ausgewahlte Positionen)

Lo = 105,38 (Mittelwert aus den Quartalen Qg 2022 bis Q3 2023, auf Basis der monatlichen
Werte fiir Q3 2023)

I = der vom Statistischen Bundesamt veroffentlichte Erzeugerpreisindex gewerblicher
Produkte: Deutschland, Monate, Giterverzeichnis (GP2019 2-/3-/4-/5-/6-/9-Stel-
ler/Sonderpositionen), GP-Xo08, Erzeugnisse der Investitionsgiiterproduzenten (2021
=100), abrufbar unter: www.genesis.destatis.de, Code 61241-0004, GP2019 (Sonderpo-
sitionen): Gewerbliche Produkte.

lo = 111,99 (arithmetischer Mittelwert aus den 12 Monatswerten Oktober des Jahres 2022 bis
September des Jahres 2023).

M = der vom Statistischen Bundesamt veréffentlichte Verbraucherpreisindex: Deutschland,
Monate, Klassifikation der Verwendungszwecke des Individualkonsums (COICOP 2-/3-
/4-/5-/10-Steller/Sonderpositionen), CC13-77, Warmepreisindex (Fernwarme, einschl.
Betriebskosten.) (2020 = 100), abrufbar unter: www-genesis.destatis.de, Code 61111-
0006 (Sonderpositionen)

M, = 161,57 (Mittelwert aus den 12 Monatswerten Oktober des Jahres 2022 bis September des
Jahres 2023)

In der Formel fiir die Anderung des Arbeitspreises stellen die Faktoren ,EG®, ,Strom“ und ,L* das
Kostenelement sowie der Faktor ,M“ das Marktelement im Sinne von 8§24 Abs.4 Satz1 AVBFern-
warmeV dar.

4. Der gednderte Emissionspreis (netto) berechnet sich nach folgender Formel:
EP = Emissionsfaktor * CO2-Preis [EUR/MWh]

In dieser Formel bedeuten:
EP = jeweils giiltiger Emissionspreis
Emissionsfaktor = 0,045 [t/MWh]
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CO2-Preis = Der gemdl 8§10 Abs. 2 Satz 4 BEHG festgelegte Festpreis pro Emissionszertifikat in der
jeweils giiltigen Fassung. Dieser betragt bei einer Anderung des EP zum 1. Januar eines
Jahres fiir das Jahr 2026 aktuell: 65 (EUR/t)

Anmerkung: Ab 2026 sollen sich die Preise fiir die Emissionszertifikate mittels Versteigerungen
auf einer Handelsplattform bilden. GemaR 8§10 Abs.2 Satz 4 BEHG wird dabei fiir das Jahr 2026
aktuell ein Preiskorridor mit einem Mindestpreis von 55 Euro pro Emissionszertifikat und einem
Hochstpreis von 65 Euro pro Emissionszertifikat festgelegt. Fiir die Jahre ab 2026 gelten insofern
die Kosten der Emissionszertifikate aus dem nationalen Brennstoffemissionshandel wie dann je-
weils durch das BEHG bzw. vom Gesetzgeber, Verordnungsgeber oder einer zustindigen Be-
horde/Stelle vorgegeben. Ab dem Jahr 2026 ist die Preisregelung fiir den Emissionspreis (CO2-
Preis) daher ggf. durch eine geeignete alternative Preisregelung bzw. CO2-Preis gemaR der Rege-
lung in Ziffer 12 zu modifizieren bzw. zu ersetzen, sofern die Preisregelung fiir den Emissionspreis
bzw. die genannten Faktoren zur Walzung der Kosten nach dem BEHG nicht mehr geeignet sein
sollten.

5. Der gednderte Gasspeicherumlagepreis (netto) berechnet sich nach folgender Formel:
GSUP = Gasfaktor * GSU [EUR/MWHh]

In dieser Formel bedeuten:

GSUP = jeweils giiltiger Gasspeicherumlagepreis

Gasfaktor = 0,2016

GSU = der unter https://www.tradinghub.eu/de-de/Verdffentlichungen/Preise/Entgelte-und-

Umlagen veroffentlichte Wert der jeweils giiltigen Gasspeicherumlage in EUR/MWh (aktuell ent-
fallt EUR/MWh).

6. Bei Anwendung der Preisdnderungsklauseln gemaR Ziffer 2 bis Ziffer 5 werden die Preise auf finf
Nachkommastellen errechnet und kaufméannisch auf zwei Nachkommastellen auf- bzw. abge-
rundet.

7. Eine Anderung der Grundpreispauschale bzw. des Leistungs- und Arbeitspreises tritt jeweils
zum o1.01. eines Kalenderjahres in Kraft. Dabei wird fiir die Berechnung gemaR Ziffer 2 und Zif-
fer 3 jeweils zugrunde gelegt:

= das arithmetische Mittel des veroffentlichten Investitionsgiiterindex (I) der vorhergehen-
den zwdlf Monatswerte mit drei Monaten Zeitverzug (Bsp. bei Anderung zum 1..: das
arithmetische Mittel der Monatswerte Oktober bis Dezember des vorvorhergehenden
Jahres sowie der Monatswerte Januar bis September des vorhergehenden Jahres)


https://www.tradinghub.eu/de-de/Veröffentlichungen/Preise/Entgelte-und
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1.

» das arithmetische Mittel des veroffentlichten Lohnindex (L) der vorhergehenden vier
Quartalswerte mit drei Monaten Zeitverzug (Bsp. bei Anderung zum 1.1.: das arithmeti-
sche Mittel des Quartalswertes Qg des vorvorhergehenden Jahres sowie der Quartals-
werte Q1 bis Q2 und dem Mittelwert der Monatswerte Q3 des vorhergehenden Jahres)

= das arithmetische Mittel des veroffentlichten Erdgasindex (EG) der vorhergehenden zwolf
Monatswerte mit drei Monaten Zeitverzug

» das arithmetische Mittel des veroffentlichten Stromindex (S) der vorhergehenden zwolf
Monatswerte mit drei Monaten Zeitverzug

= das arithmetische Mittel des verdffentlichten Warmepreisindex (M) der vorhergehenden
zwolf Monatswerte mit drei Monaten Zeitverzug

Eine Anderung des Emissionspreis tritt jeweils zum o01.01. eines Kalenderjahres in Kraft. Eine
Anderung des Gasspeicherumlagepreises tritt jeweils zum o1.01. und 01.07. eines Kalenderjahres
in Kraft. Dabei wird fiir die Berechnung gemaR Ziffer 5 der jeweils giiltige Wert der Gasspeicher-
umlage in EUR/MWh zugrunde gelegt.

Bei Umstellung der Basen der in Ziffer 2 und Ziffer 3 angegebenen Indizes (z.B. von aktuell
,2015=100" auf ,2020=100"), werden die Nullwerte der angegebenen Indizes (Lo, lo, EGo, So, Mo)
fiir die jeweils angegebenen Zeitraume auf Grundlage der Vorgaben des Statistischen Bundesam-
tes entsprechend angepasst.

SWBB wird dem Kunden die gemaR Ziffer 2 bis Ziffer 5 gednderten Preise jeweils mit der ndchsten
Jahresabrechnung gemaR Ziffer 11 des Warmeliefervertrages mitteilen sowie auf ihrer Internet-
seite unter www.stadtwerke-boeblingen.de verdffentlichen.

Werden die in den Preisdnderungsklauseln in Ziffer 2 bis Ziffer 5 genannten Indizes/Werte nicht
mehr veroffentlicht, findet der diese jeweils ersetzende Index/Wert Anwendung. Sollte kein neuer,
den urspriinglichen Index/Wert ersetzender Index/Wert vorhanden sein, so ist SWBB berechtigt,
den Bezugsindex/Bezugswert durch einen in seiner wirtschaftlichen Auswirkung méglichst glei-
chen oder den bisherigen BezugsgrolRen nahekommenden veroffentlichten Index/Wert zu erset-
zen. Die Indizes des Statistischen Bundesamtes werden unter www-genesis.destatis.de veroffent-
licht.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von Warme nach Vertragsschluss mit zusatzlichen Steu-
ern oder Abgaben belegt, kann SWBB hieraus entstehende Mehrkosten an den Kunden weiterbe-
rechnen. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder die Verteilung von Warme nach Ver-
tragsschluss mit einer hoheitlich auferlegten, allgemein verbindlichen Belastung (d.h. keine Bul3-
gelder 0.d.) belegt wird, soweit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir die nach diesem
Vertrag geschuldeten Leistungen hat. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkos-
ten nach Hohe und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar
waren oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine Weiter-
berechnung ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck der gesetzlichen

SWBB

Stadtwerke Boblingen
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Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach Verbrauch) zugeordnet
werden kdnnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeitpunkt der Entstehung der

Mehrkosten. Der Kunde wird iiber eine solche Weiterberechnung spatestens mit der Rechnungs-
stellung informiert. Sdtze 1 bis 6 gelten entsprechend, falls sich die Hohe einer nach Satz 1 bzw. 2
weitergegebenen Steuer, Abgabe oder sonstigen hoheitlich auferlegten Belastung d@ndert; bei ei-
nem Wegfall oder einer Absenkung ist SWBB zu einer Weitergabe verpflichtet.

12. SWBB kann den Emissionsfaktor in Ziffer 4 durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem
Ermessen gemal §315 BGB anpassen (Erhohungen und Senkungen), wenn sich die jahrlichen CO2-
Emissionen der Warmeerzeugung durch SWBB um mehr als 5% dndern sollten und die Verande-
rung nicht durch die Preisregelung fiir den Emissionspreis abgedeckt ist. SWBB tiberwacht fort-
laufend die Entwicklung der jahrlichen CO2-Emissionen der Warmeerzeugung. Bei einer Senkung
der CO2-Emissionen ist SWBB zu einer Anpassung verpflichtet. SWBB wird bei der Auslibung ihres
billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte einer Anpassung so wahlen, dass Senkungen nicht
nach fiir den Kunden ungiinstigeren Mal§stdaben Rechnung getragen werden als Erh6hungen, also
Senkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Erhéhungen. Der Kunde
hat gemaR §315 Abs. 3 BGB das Recht, die Ausiibung des billigen Ermessens gerichtlich tiberpriifen
zu lassen. Anderungen des Emissionsfaktors gemaR der vorstehenden Regelung sind nur zum 1..
eines Jahres moglich.



